
Standards – Richtlinien für das Verhalten von 
Teilnehmern im Kletterwald 

  

 Ausrüstung: sportliche und bequeme Kleidung, festes Schuhwerk 

 Es dürfen nur Materialien des Indoor Kletterparks verwendet werden. 
 Ungesicherte Gegenstände am Boden lassen! 
 Alkoholisierten und unter Drogen stehenden Personen ist der Zutritt 
strengstens verboten! 

 In der Halle und im Kletterpark  herrscht allgemeines Rauchverbot! Das 
Rauchen ist ausschließlich an gekennzeichneten Plätzen erlaubt! Sowie das 
Rauchen im Gurt ist strengstens verboten! 

 Für verschmutzte oder zerrissene Kleidung und für verlorene Gegenstände 
wird nicht gehaftet! 

  

 Für die Benützung der verschiedenen Parcours: 
 Das Begehen des Parks ist nur nach erfolgter Einschulung und 
nachweislicher Erfassung der Sicherheitsstandards erlaubt. Nach dem 
Absolvieren des obligatorischen Einschulungsparcours ist jeder Teilnehmer 
eigenverantwortlich unterwegs! 

 Jeder Teilnehmer hat vor der Benutzung der Anlage den Erhebungsbogen 
auszufüllen und die Nutzungsbedingungen schriftlich zu akzeptieren 
(Erhebungsbogen in der Halle oder unter www.kletterwald-hirschalm.at) 

 Der Sicherungskarabiner muss vom Start weg eingehängt werden. 
 Bei Hinweisschild Seilrolle und Sicherungskarabiner einhängen 

 Maximal 2 Personen auf einer Plattform 

 Maximal 1 Person auf einer Übung 

 Die Benutzung ist erst ab einer Körpergröße von 1,20 und mit Begleitung 
erlaubt, ab 1,40 ist das Klettern mit einer Einverständniserklärung erlaubt. 
Bis zu einen 1,40 muss man bzgl. Kinderklettergurt unter 40kg wiegen. 

 Die Halle darf mit der Ausrüstung nicht verlassen werden. 
  

 


